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I. cftbfheifung,

1) Thierschau nevst Duchtviehmarkt.
2) Kausindustrie; land- und yauswirlh- 

schastliche Herätye und Maschinen.
3) 'Areispflügen.

§ 1. Die Thiersch cm ist auf die Zeit vom 24. öis 
zum 26. August c. incl. augesetzt.

§ 2. Anmeldungen werden entgegengenommen in 
der Zeit vom 15. Juki bis zum 15. August von dem Herrn 
Hd. Weckmann in Dorpat (Alt-Straße Nr. 9).

§ 8. Jeder Aussteller hat ein Standgeld nach fol­
genden Sätzen zu entrichten:

a. für ein Pferd.................. 50 Kop.
b. „ „ Stück Großviehs. 30 „
c. „ eine Stärke .... 20 „
d. „ jeden Verschlag . . 100 „
e. „ besondere Behälter bleibt spätere Verein­

barung vorbehalten.
Anmerkung: Aussteller, die zur Beschickung der Aus­

stellung officiel! aufgefordert worden sind, haben 
keine Standgelder zu zahlen.

§ 4. Die Einlieferung hat am 22. und 23. August 
vis Abends 8 Ayr auf dem Ausstelluugsplatze zu erfolgen, 
am Tage der Eröffnung findet kein Empfang mehr statt.

§ 5. Bei Einlieferung ist das Anmeldungsformular 
zum Empfauge von Nummer und Stand vorzuweisen.
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§ 6. Für Wartung und Pflege hat der Aussteller 
durch eigenes Personal Sorge zu trage» und ist die Zahl 
desselben bei größerer Kopszahl der Thiere mit dem Comité 
zu vereinbaren. ,

Tie Wärter sind den polizeilichen Anordnungen des 
Comités unbedingt unterworfen.

§ 7. Sollte eine Beschädigung sich zeigen oder ei» 
Verlust vorkommen, so ist das Comité dafiir nicht ver­
antwortlich.

§ 8. Die Thiere können ans Wunsch und für Rech­
nung der Exponenten gegen Feuersgefahr versichert werde» 
»Nd ist z» diesem Zwecke der Werth des Objects auf bei» 
Anmeldeboge» anzugeben.

§ 5) . Die Thiere müssen bis zum Schluß der Aus­
stellung in den angewiesenen Räumlichkeiten verbleibe» 
und werde» »»r gegen Herausgabe der Empfangsbeschei­
nigung ansgehändigt.

§ io. Die Räumung des Ausstellungsplatzes muß 
bis zum Mittag des 27. Äug. erfolgt sein.

§ 11. Alle durch Transport, Wegräumung rc. де- 
ursachten Koste» trügt der Aussteller.

§ 12. Alle auf der Ausstellung zn verkaufende» 
Thiere, die jedoch »ach § 9 nicht vor Schluß der Aus­
stellung fortgebracht werden dürfen, werden mit eimem vom 
Comité auszureichenden Zettel als verkaufbar bezeichnet 
und füllt »ach stattgehabtem Verkauf der Ausstellungscasse 
eine Abgabe von 2 % der Kaufsumme zu.

§ 13. Das vom Comité zugelasseue Beaufsichtigungs- 
persoual erhält gratis auf den Name» lautende Karte» 
und Abzeichen, die in sichtbarer Weise getragen werde» 
müssen und in keinem Falle anderen Personen überlasse», 
werden dürfen.
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ad 1 Thierschau.

Allgemeine Regeln.

§ 14. Durch Beschluß der Generalversammlung ist 
die Direction des Vereins ermächtigt worden auf der 1885 
stattfindenden Ansstellnng bis 1000 Rbl. zum Ankauf von 
Zuchtvieh zu verwenden und dasselbe alsdann öffentlich 
zu versteigern.

Durch dieses Verfahren will der Verein 1) durch die 
Aussicht auf sichere Abnahme die Züchter veranlassen, die 
Nachkommenschaft guter und edler Thiere rationell zu er­
ziehen und ausznstcllen, 2) den Viehbesihern den leichten 
und möglichst billigen Erwerb guter Zuchthiere zu ermög­
lichen, wobei ihnen noch das Urtheil erfahrener und sach­
verständiger Männer zu Gebote steht.

Zum Empfang der Thiere auf dem Ausstellungsplatze 
ist der 23. August augesetzt; später eiugelieferte haben 
keinen Anspruch auf Prämiirung.

§ 15. Nur Thiere, die sich zur Zucht eignen, erhalten 
Prämien. Noch nicht Zuchtfähige können nur lobend 
erwähnt werden oder erhalten anßerconcurrenzmäßige An­
erkennungen. -1

§ 16. Zuchten und Zuchtrichtungen unterliegen auch 
iu noch jungen Exemplaren einer Prämierung, doch sind 
bei Aufstellung einer Zucht entweder eine Familie, bestehend 
aus wenigsteus 4 Häuptern, d. h. 1 Stier, 1 Kuh und 
2 Generationen Nachkommen oder wenigstens 4 Exemplare 
annähernd gleichen Alters erforderlich.

§ 17. Jmportirte Thiere sind von der Concurrenz 
ansgcschlossen, nicht aber ihre Nachkommenschaft, auch 
wenn beide Eltern importirt sind.

Anmerkung 1. Unter importirt werden alle nicht aus 
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den 3 Ostseeprovinzen, oder dem Reiche stammenden 
Thiere verstanden.

Anmerkung 2. Jmportirte Thiere können lobend er­
wähnt werden oder erhalten außerconcurrcnzmäßige 
Anerkennungen.

Anmerkung 3. Jmportirte Angler,Stiere concurriren 
unter einander nur auf die von Herrn F.v. Sivers- 
Randen gestiftete Medaille.

§ 18. Für die Beurtheilung unterliegen Pferde, Rind­
vieh und Schafe nachstehender Eintheilung und sind dem­
gemäß für die Ausstellung anzumelden:

A b t h e i l u n g Pferde.

A. Edle Pferde: a) Reinblütige Race; b) ge­
kreuzte Schläge. 1. Reitschlag; 2. Fahrschlag.

B. Arbeitspferde: u) schwerer Schlag, Ardenner, 
Pinzgauer, Bitjuk (Битюкъ) rc. uud ihre Krcuzungs- 
prvducte; b) leichter Schlag, estnisches Pferd und Kreuzungs- 
producte aus demselben.

A b t h e i l u n g Rindvieh.

I. Milchvieh: a) großer Schlag, reinblütig, Ost­
friesen, Holländer rc.; b) kleiner Schlag, reinblütig, Angler, 
Ayrshire rc. ; c) Kreuzungen edler Racen unter einander; 
d) Landvieh und Kreuzungen aus demselben.

II. Fleischvieh: a) Reinblütige Schläge; b) Laud­
vieh und Kreuzungen aus demselben.

III. Mi lchvieh: in den Händen des Klein-Grund­
besitzers.

In den Classen I und II mit ihren Unterabtheilungen 
ist es jedem Aussteller ohne Ausnahme gestattet mit seinen 
Thieren zu concurriren, in der Classe III dagegen darf 
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nur Vieh in Händen des Kleingrundbesitzers unter ein­
ander concurrircn.

Abtheilung Schafe 2 Categories. Fleisch- und Woll­
schafe. Schweine, Ziegen, Federvieh haben nur 
je eine Categorie.

Specielle Regeln.

Abtheilung Pferde.

8 1». Arbeitspferde : Nicht jünger als 3 Jahre. 
Größe 1 Arschin 14 Werschock und darüber.

Fahr- und Reitpferde: Nicht jünger als 3 Jahre. 
Größe 2 Arschin und darüber.

Abtheilung Rindvieh.

a. Zuchtvieh.
Milchvieh: Alter für Kühe vom 1. bis 10. Kalbe, 

für Stiere von 2 bis 6 Jahren.
Fleischvieh: Alter für Kühe vom 1. bis 10. Kalbe, 

für Stiere von 2 bis 6 Jahren.

b. Nutzvieh.
«. Arbeitsochsen: Im Alter von mindestens 

3 Jahren.

ß. Ma stvieh: Im Alter von mindestens 3 Jahren.
Fleischschafe: Nicht unter einem Jahr. Minimal­

gewicht für einjährige Thiere 2 Pnd.
Wollschafe: In jedem Alter, doch ungeschoren 

und ungewaschen.
Schweine: In jedem Alter und jeder Größe.

Ziegen, Federvieh rc. nur in ausgewachsenem 
Zustande.
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ad 2. Kaus-Induftrie-Ausstessung.
Es wird gebeten, die auszustellenden Gegenstände 

nach den untenstehenden Rubriken zu ordnen.

A. Spinnerei.

a. Leingarn.
b. Wollgarn.

B. Leinweberei.

a. glattes Lein.
b. Drall.
c. Flämisch.

C. Wollweberei.

a. Gurtenweberei.
b. halbwollene Stoffe (Decken, Plaidstoffe und Flanell).

aa. weiß.
aaa. gekichert.
bbb. glatt.

bb. bunt, 
aaa. gekichert, 
bbb. glatt /1 .

c. reinwollene Stoffe. :
aa. weiß.

aaa. gekichert.
bbb. glatt.

bb. bunt.
aaa. gekichert.
bbb. glatt.

D. W eißn aht.

a. Handarbeit. .
b. Maschinenarbeit.
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E. Blankst ickere i.

F. Stickerei nub Häkelei.

G. Spitzen klöpelei.
Es wird gewünscht, bei verkäuflichen Gegenständen 

den Preis anzugeben.
Der letzte Termin der Einsendung ist der 24. August. 

Adresse: Beckmann, Altstraße Nr. 9.

ad 3. Kreispflügen
für WK'thschastsbeamte, Knechte und Kleingrundbesitzer.

Proposition. Terrain? Stoppel und Dresche nur 
zweispünnige Pfluge. Jeder Concurrent arbeitet mit Zng- 
thieren und Pflug seines resp. Wirthschaftshofcs.

Länge und Breite des Ackers wie Tiefe und Breite 
der Furche werden, am Wettplatz bekannt gegeben.

Anmeldungen beim Mitgliede des Directoriums Hrn. 
Beckmann in Dorpat und während der Ausstellung im 
Secretariat der Ausstellung bis eine Sllnide vor Beginn 
des Pflügens. Zeit und Ort des Preispflügens sowie 
nähere Bestimmungen werden besonders bekannt gemacht.

Never die Arämiirung.
ad 1. Thierfchau.

A. Edle Pferde.

a) Reinblütige.

Hengste: I. Preis gr. silb. Med. des Vereins, II. Preis 
bronc. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Stuten : I. Preis kl. silb. Med. des Vereins, II.Preis 
bronc. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.
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b) Halbblütige Schläge.

1. Reitschlag. Hengst: I. Preis kl. silb. Med. 
des Vereins, II. Preis bronc. Med. des Vereins, III. Preis 
Anerkennung.

Stuten: I. Preis kl. silb. Med. des Vereins, II.Preis 
brone. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

2. Fahrschlag: dasselbe.

B. Arbeitspferde.

Die Reichsgestütsverwaltung hat auch in diesem Jahre 
eine Prämiirung von Arbeitspferden und Fohlen im Be­
sitze von Bauern bestimmt und wird dieselbe nach beson­
deren, durch die Zeitungen bekannt gemachten, von der 
Regierung bestimmten Regeln stattfinden.

a) Schwerer Schlag.

Hengste: I. Preis kl. silb. Med. des Vereins, II. Preis 
bronc. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Stuten: dasselbe.

b) Leichter Schlag.

Hengste: I.Preis gr.silb.Med. des Vereins, II.Preis 
kl. silb. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Anmerkung: Die große Medaille kann nur einem 
Hengste reiner estnischer Race zuerkannt werden.

Rindvieh.

I. Milchvieh.

A. Großer Schlag, reinblütig.

Bullen: I. Preis gold. Med. des Minist., II. Preis 
große silb. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.
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Küh e: I. Preis gr. silb. Med. des Mimst., II.Preis 
kl. silb. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Zuchten : I.Preis gr.silb.Med.des Vereins, II.Preis 
kl. silb. Aied. des Vereins, III. Preis bronc. Med. des Minist.

B. Kleiner Schlag, reinblütig.

Bullen: I. Preis gold. Med. des Minist., II. Preis 
große silb. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Kühe: I. Preis gr. silb. Med. des Minist., II. Preis 
kl. silb. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Zuchten: I. Preis kleine silb. Med. des Minist., 
II. Preis kl. silb. Med. des Vereins, III. Preis broncene 
Medaille des Minist.

Züchter edler Racen: Kleine silberne Medaille 

des Minist.

C. Kreuzungen edler Racen unter einander.

Bullen : I. Preis kl. silb. Med. des Minist.,II.Preis 
bronc. Med. des Minist., III. Preis Anerkennung.

Kühe: I. Preis kl. silb. Med. des Vereins, II. Preis 
bronc. Med. des Minist., III. Preis Anerkennung.

I) . Landvieh und Kreuzungen ans demselben.

Zuchten: I. Preis kleine silb. Med. des Vereins, 
II. Preis bronc. Med. des Minist-, III. Preis Anerkennung.

II. Fleischvieh.

a. Zuchtvieh.
Bullen: I. Preis kleine silb. Med. des Vereins, 

II. Preis bronc. Med. des Minist., III. Pr. Anerkennung.
Kühe: I. Preis kl. silb. Med. des Vereins, II. Pr. 

bronc. Med. des Minist., III. Preis Anerkennung.
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b. Nutzvieh.

«).Arbeitsochsen: I. Preis Bronce-Medaille des 
Miilist., II. Preis Anerkennung.

/?) Mastochsen: I. Preis Bronce-Medaille des 
Minist., II. Preis Anerkennung.

III. Milchvieh in den Händen des Kleingrulldbesitzers.

Bullen: I. Preis goldene Medaille von Herrn von 
Liphard, II. Preis kleine silberne Medaille des Vereins, 
III. Preis bronc. Med. des Vereins.

Kühe: I. Pr. gr. silb. Med. des Vereins, II.Pr. kl. 
silb. Med. des Vereins, III. Pr. bronc. Ated. des Vereins.

Zuchten: I. Preis kleine silb. Med. des Vereins, 
II Preis bronc. Med. des Vereins, III. Preis Anerkennung.

Anmerkung: Nur wenn der Bnlle reinblütig Angler­
Race und der Besitzer Eigenthümer oder Pächter 
einer bäuerlichen Wirthschaft und bäuerlichen 
Standes ist, kann er die goldene Medaille des 
Herrn von Liphard erhalten. Die Herknnft 
und der Besitz soll vom Kirchspielsvorsteher be­
scheinigt sein.

Jmportirte Angler-Stiere 1. Pr. silb. Med. des Herrn 
F. v. Sivers-Randen.

Schweine.

Eber: I. Preis bronc. Med. des Vereins, II. Preis 
Anerkennung.

Sauen: I. Preis bronc. Med. des Vereins, II. Pr. 
Anerkennung.

Zuchten: I. Preis silb. Med., II. Preis bronc. Med., 
III. Preis Anerkennung.
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Wollschafe.
Böcke: I. Preis bronc. Med. des Vereins, Л. Preis 

Anerkennung.
Mutterschafe: I. Preis bronc. Med. des Vereins, 

II. Preis Anerkennung.

Fleischschafe.
Böcke: I. Preis brone. Med. des Vereins, II. Preis 

Anerkennung.

ad 2. Hausindustrie.
Für jede Abtheilung I. Preis Bronc.-Med. II. Preis 

Anerkennung.
Anmerkung: Im Falle zwei oder mehr analoge 

Gegenstände für gleich preiswürdig erklärt werden, 
so erhalten die bezüglichen Aussteller alle das ent­
sprechende Diplom, um den Preis selbst aber 
losen sie.

ad 3. Preispflügen.
I. Für Wirthschaftsbeamte, 3 Ehrenpreise (Silbersachen). 

IL Für Kleingrnndbesitzer, 1 Ehrenpreis ii. Geldpreise.
III. Für Knechte, Geldpreise, 5 Rbl., 3 Rbl., 1 Rbl.

Regeln für Rreisrichter.
Allgemeiner Theil.

Jede Grnppe der Preisrichter wählt für die Zeit 
ihrer Prüfungsthütigkeit einen Schriftführer, der während 
des Rundganges alle Einzelurtheile sammelt und sofort 
in das vorher angefertigte Schema kurz einträgt, bei der 
auf Grund dieser Aufzeichnungen erfolgenden Berathung 
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über die in Vorschlag zu bringende Prämienvertheilnng 
das Protokoll führt nnd dieses unterschrieben dem Präses 
des Ausstellungscomit^s überliefert. Auf Antrag der Preis­
richter erfolgt die Prämiirung durch das Ausstellungscomit6.

Der Beurtheilung der Ausstellungsgegenstände müssen 
die Nachweise in den Anmeldungen zu Grunde gelegt 
werden. — Beim Fehlen eines in Betracht kommenden 
Nachweises spricht die Vermuthung für den ungünstigsten 
Fall. — Ausstellnilgsobjecte, bei deren Einliefernng der 
Termin nicht eingehalten ist, unterliegen einer Beurtheilnng 
nur unter der Reserve, daß diese bei der Coucurrenz um 
die Prämiirung nicht in Berücksichtigung gezogen wird, 
da diese Gegenstände nicht prämiirt werden können.

Die Prüfung der einzelnen Ausstellnngsgegenstände 
geschieht am 24. August.

Specieller Theil.

T h i e r s ch a u.

Bereits auf der hiesigen Ausstellung prümiirte Thiere 
können nur auf eine höhere Prämie in Concnrrenz treten.

Die Prämien für die Thierschan zerfallen in Kopf- 
und Zuchtprämien und kann eine Kopfprämie neben der 
Zuchtprämie mir da ertheilt werden, wo das extra zu 
prämiirende Thier als durchaus mustergültig augesprocheu 
werden muß.

Den Preisrichtern dieser Abtheilnng wird das Recht 
eingeräumt bei dem Plenum der Referenten beantragen 
zn können, daß Züchtern reinblütiger Stammheerden, deren 
Prodncte ans der Ansstellnng vorhanden sind, selbst wenn 
diese Herren nicht selbst ansgestellt haben, eine Zuchtprämie 
ertheilt werde.
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Von dem Ausstellungs-Comitü sind erbeten als Preis­
richter zu fungiren:

Für Pferde: Herren v. Sivers-Nanden, v. Cossart- 
Lewiküll, Prof. v. Raupach, Baron Stakelberg-Oethel, 
Prof. Al. Semmer.

Für Rindvieh: Herren Gerber, Girard de Soucan- 
ton-Kunda, B. von Bagge-Hufwudt-Sack, Zenker-Karolen, 
Zastrow.

Für Schweine: Herren v. Gürgens-Ullila, Zastrow, 
v. Helmersen-Woidoma, v. Samson-Knrrista.

Für Schafe: Herren Kusmanow, Zenker-Karolen, 
Zastrow.

Für Hansindnstrie: Fran Dr. Tammann, Fr. v. 
Samson-Knrrista, Fr. Pastorin Behse, Pastorin Oehrn- 
Dorpat, Herr v. Samson-Rauge.

Für Preis pflüg en: Herren Gustav Tensmann, 
Kusmanow, v. Stryk-Morsel.

Die Anmeldebogen werden ansgereicht und jede Aus­
kunft ertheilt vom

Ansstessungs-ßomitö
Präses v. Grotk-Caweröhof, A. v. Sivers-Alt-Kusthof, 

Ed. Deckmann, v. Loffart-Lewiküll und Arrendator Post-Aama.


